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professionelle fotografieschweiz
photographieprofessionnellesuisse
fotografiaprofessionale svizzera
fotografiaprofessiunala svizra

Präambel
MitdenAGB solleingerechterInteressenausgleichzwischen
FotografundKundenerreichtwerden.

I.Definitionen

1.Fotografische Arbeit.DerAusdruck«fotografische Arbeit»
bezeichnet das Ergebnis einer vomFotografen fürdenKun-
dengemäss der zwischenden Parteien getroffenenVerein-
barunggeleistetenArbeit.

2. Fotograf. Der «Fotograf» ist die fürdie Leistungder foto-
grafischenArbeitbeauftragtePerson. Der Begriff«Fotograf»
beziehtsich indiesenAGB selbstverständlichaufPersonen
beiderGeschlechter.Zudemerfasst erauchFotodesigner.

3. Kunde. Der «Kunde» ist die Person, die die fotografische
Arbeit beimFotografenbestellt. Der Begriff «Kunde»bezieht

sich indiesen AGB selbstverständlichauf Personen beider
Geschlechter.

4.Parteien.Die «Parteien »sindderFotografundderKunde.

5.Exemplar der fotografischen Arbeit/Exemplar. Jede
Wiedergabe der fotografischenArbeit inanaloger oder digi-
talerFormaufeinem(Daten)Träger (insbesondereaufPapier,
Diapositiv,CD-ROM, Computerfestplatte) oder online (ins-
besondere in Computernetzwerken,aufWebseiten) gilt als
«ExemplarderfotografischenArbeit»oderals«Exemplar».

II.Ausführungderfotografischen Arbeit

1.Vorbehältlich schriftlicher Vorgabendes Kundenbleibt die
Gestaltung der fotografischenArbeit voll undganzdemEr-
messen des Fotografenüberlassen.Insbesondere steht ihm
die alleinige Entscheidung über die technischen undkünst-
lerischen Gestaltungsmittel,wie zumBeispiel Beleuchtung
undBildkomposition,unddieAuswahlder MittelzuderenUm-
setzungzu.

2. Bei der Ausführung der fotografischen Arbeit kann der
FotografHilfspersonenseinerWahleinsetzen.

3.DasAufnahme-Equipment,dasfürdieAusführungder foto-
grafischen Arbeit erforderlich ist, wird vomFotografen ge-
stellt.

4.Vorbehältlichgegensätzlicher schriftlicherVereinbarungist
der Kundedafür verantwortlich, dass die zur fotografischen
ArbeitnötigenOrte (Locations),Gegenstände undPersonen
rechtzeitigzurVerfügungstehen.

5. Verschiebt der Kunde eine Aufnahmesitzung weniger
als zwei Tage vor ihremTerminauf ein späteres Datumoder
kommter seinenVerpflichtungenz.B. gemässZiffer II.4.nicht
nach,so hatderFotografAnspruchaufErsatz derbereitsan-

gefallenenKosten (inkl.Drittkosten).Zusätzlich stehtihmeine
Entschädigung zu.Diese bemisstsich aufBasis des zurZeit
desVertragsschlussesgeltendenTarifsdesSIYU(Unverbind-
licherSIYU-Leitfadenzur KalkulationfotografischerAuftrags-
arbeiten) undbeträgt 50% des Honorars,welches gemäss
TariffürdieAusführungder ausgefallenen Aufnahmesitzung
geschuldetwäre.

6.DieRegel der Ziffer II.5.giltauch,wenneine Aufnahme-
sitzungweniger als zwei Tagevor Beginn der Aufnahme-
sitzungwegenungünstigerWetterverhältnisse aufeinspä-
teresDatumverschoben wird.

7.ErfüllungsortistderGeschäftssitzdes Fotografen.Falls der
Kunde den Fotograf bittet, ihmdie geleistete fotografische
Arbeit,oderExemplaredieser Arbeit(physisch oderelektro-
nisch) zuzusenden,gehendieRisikendesTransportsaufden
Kundenüber.

8.Das zwischendenParteien vereinbarteHonoraristzuzüg-
lichMWSt geschuldet und – vorbehältlich gegensätzlicher
schriftlicher Vereinbarung – innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungsstellungzubezahlen.

AllgemeineGeschäftsbedingungenAGB
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III.HaftungdesFotografen
1.DerFotografhaftet,einschliesslicheiner Mängelhaftung,
nur fürvorsätzliches undgrobfahrlässiges Verhalten. Die
Haftungsbeschränkunggilt auch fürdas Verhaltenseiner
AngestelltenundHilfspersonen.

2. Der Kunde hatMängelrügen innerhalb von sechs Werk-
tagen ab Lieferdatumdes Werks schriftlich geltend zuma-
chen, ansonsten gilt die fotografischeArbeit als genehmigt
undes könnenkeineAnsprüchemehrgeltendgemachtwer-
den.

IV.Verwendungderfotografischen ArbeitdurchdenKunden
a. Imallgemeinen
1.DerKundedarfdiefotografische Arbeit nurzudemmitdem
FotografenvereinbartenZweckundfürdenvereinbartenZeit-
raumverwenden.Ist keinsolcher Zeitraumvereinbartworden,
bestimmtsich die Dauer nach demZweck des Auftrages.
Jede vereinbarungswidrigeVerwendungverpflichtet den
Kunden,demFotografen eineEntschädigung inderHöhe
von150%desgemässzurZeit desVertragsschlussesgel-
tendenSAB-Tarifs(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
derBild-Agenturenund-Archive)dafürgeschuldeten Ent-
gelts zubezahlen.

2.NurderKundeistberechtigt,imRahmen dermitdemFoto-
grafen getroffenen Vereinbarung von der fotografischen
Arbeit Gebrauch zumachen.Ohne gegenseitige schriftliche
VereinbarungistderKundenichtberechtigt,DrittendasRecht
aufVerwendungderfotografischenArbeitzuüberlassen.

3. Der Kunde hat bei der mit demFotografen bestimmten
Verwendung desWerks denNamendes Fotografen in ge-
eigneter Form zu erwähnen. Mit vorgestelltem Zeichen ©
undnachgestelltem odermiteinemähnlichen,mitdemFoto-
grafen vereinbarten Vermerk (z.B. «Alle Rechte bei…»).Bei
Weglassung des Vermerks schuldet derKunde zusätzlich
zumvereinbarten Honorareine Entschädigung imUmfang
von50% desHonorars,welchesfürdiewiderrechtlicheVer-
wendungderfotografischenArbeit gemässdeszurZeitdes
Vertragsschlusses geltendenSAB-Tarifs(Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft der Bild-Agenturenund-Archive)zu
bezahlenwäre.

4. Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Ur-
heberrechtundverwandteSchutzrechte (URG) bleibenvor-
behalten.

b.Rechte Dritter
1.WennderKundedemFotografen angegeben hat,imRah-
mender Ausführungder fotografischen Arbeit (bestimmte)
Personen zufotografieren,sohatderKundedafürzusorgen,
dass diese Personen ihreZustimmungzumFotografiertwer-
den undzumnachfolgenden Gebrauch der fotografischen
ArbeitimRahmendesVertragszweckes gegebenhaben.

2.Wennder KundedemFotografenGegenstände und/oder
Gerätschaften übergeben oder ihm bestimmte Orte an-
gegebenhat, die imRahmender fotografischenArbeit foto-
grafiertwerden sollen, hat der Kundedafür zu sorgen,dass
keinRechtDritterderErstellungderfotografischenArbeitund
derenanschliessendenGebrauch imRahmendes Vertrags-
zweckesentgegensteht.

3. Falls die in den beiden vorstehenden Absätzen vor-
gesehenen Verpflichtungen verletzt werden, verpflichtet
sichderKunde,demFotografen jede Zahlung(z.B.Schaden-
ersatz) zurückzuerstatten,zudemdieser zugunstender Be-
rechtigten verpflichtet werden könnte,und ihnfür sämtliche
im Zusammenhang mit der Bereinigung der Situation an-
fallenden Kosten (z.B. Kosten imZusammenhang mit Ver-
gleichs-oderGerichtsverhandlungen)zuentschädigen.

V.Verwendungderfotografischen ArbeitdurchdenFotografen

Wurde imEinzelfall schriftlich ausdrücklich vereinbart, dass
derKundedasUrheberrecht anderfotografischenArbeiter-
hält,sobehältderFotografdas Recht,die fotografischeArbeit

füreigeneZwecke zuverwenden,insbesondere aufdereige-
nenWebseite,in Portfolios,anKunstausstellungenetc.

VI.Gutscheine
1.Gutscheine sindein Jahr abAusstellungsdatumgültig.

2.Gutscheinekönnen14Tagenachder Bestellungstorniert
werden.

3. Für jede Stornierung einesGutscheinswird eineGebühr
vonCHF 50.- erhoben.

4. NachAblauf der 14-tägigen Stornierungsfrist ist eine
Rückgabe desGutscheins nichtmehrmöglich.

VII.AnwendbaresRecht undGerichtsstand

1.AufVerträgezwischendemKundenunddemFotografen ist
ausschliesslichschweizerischesRecht anwendbar.

2.Ausschliesslicher Gerichtsstand bildet der Geschäfts-
sitzdesFotografen.


